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in Verbindung mit § 4 Absatz 4 30 Prozent erreicht oder mindes-
tens 800 an Covid-19 erkrankte, peripher-stationär zu versor-
gende Patientinnen und Patienten in den Notfallkrankenhäusern 
und Notfallzentren aufgenommen sind, je nachdem, welcher 
Fall zuerst eintritt. Die Belegung erfolgt durch eine Zuverlegung 
von nicht intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und 
Patienten, die soweit medizinisch vertretbar auch mit Covid-19 
infiziert sein können, aus den Notfallkrankenhäusern und Not-
fallzentren der Level 1 bis 3. Die Belegungsquote nach Satz 1 
gilt als erfüllt, wenn die tägliche Aufnahme von mindestens 
zwei aus Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren zu verle-
genden Personen, gewährleistet werden kann, bis die Bele-
gungsquote nach Satz 1 erreicht ist.

(2) Die Belegungsquote nach Absatz 1 erhöht sich um 10 Pro-
zent, sobald sich die Belegungsquote nach § 4 Absatz 2 Satz 1 in 
Verbindung mit § 4 Absatz 4 um weitere 5 Prozent erhöht oder 
400 weitere an Covid-19 erkrankte, peripher-stationär zu ver-
sorgende Patientinnen und Patienten in den Notfallkrankenhäu-
sern und Notfallzentren zusätzlich aufgenommen sind. Die Be-
legungsquote nach Satz 1 erhöht sich jeweils um weitere  
10 Prozent, sobald sich die Belegungsquote nach § 4 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 4 Absatz 4 erneut um weitere 5 Prozent erhöht 
oder erneut 400 weitere an Covid-19 erkrankte, peripher-statio-
när zu versorgende Patientinnen und Patienten in den Notfall-
krankenhäusern und Notfallzentren zusätzlich aufgenommen 
sind, bis eine Belegungsquote von 50 Prozent erreicht ist. Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

(3) Ist eine Reduzierung der Belegungsquoten nach § 4 Ab-
satz 5 eingetreten oder sinkt die Anzahl der an Covid-19 er-
krankten, peripher-stationär zu versorgenden Patientinnen und 
Patienten in den Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren 
unterhalb des erreichten Schwellenwerts an sieben aufeinander-
folgenden Tagen, wird die Belegungsquote nach Absatz 2 ent-
sprechend reduziert oder die Belegungsquote nach Absatz 1 auf-
gehoben.

(4) Über die Höhe der nach den Absätzen 1 bis 3 geltenden 
Belegungsquote informiert die für Gesundheit zuständige Se-
natsverwaltung fortlaufend die betroffenen Krankenhäuser unter 
Angabe der prozentualen Belegungsquoten.“

5. In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 wird jeweils die Angabe 
„§ 4“ durch die Wörter „den §§ 4 und 4a“ ersetzt.

6. In § 6 wird die Angabe „Artikel 1“ durch die Angabe „Arti-
kel 19“ ersetzt.

7. In § 7 wird die Angabe „27. Januar“ durch die Angabe „23. Fe-
bruar“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. Januar 2022 in Kraft.
Berlin, den 21. Januar 2022

Ulrike  G o t e
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, 

Pflege und Gleichstellung

Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbe-
teiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 38 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 35 Absatz 2 und 3 der Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 1334), die 
zuletzt durch Verordnung vom 18. Januar 2022 (GVBl. S. 22) ge-
ändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung für Wissenschaft, 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der Dritten Krankenhaus-Covid-19-Verordnung
Die Dritte Krankenhaus-Covid-19-Verordnung vom 30. Novem-

ber 2021 (GVBl. S. 1291), die durch Verordnung vom 21. Dezember 
2021 (GVBl. S. 1397) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt vorbehaltlich des Absatzes 2 für alle 
im Land Berlin zugelassenen Krankenhäuser (zugelassene 
Krankenhäuser).

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf psychiatri-
sche Krankenhäuser und psychiatrische Fachabteilungen der be-
zirklichen Pflichtversorgung nach § 3 in Verbindung mit § 18 
des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychi-
schen Krankheiten vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 336), das zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. September 2021 
(GVBl. S. 1117) geändert worden ist.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 4“ durch die Wörter „den 

§§ 4 und 4a“ ersetzt.
b) Absatz 3 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Belegungsquoten nach den Absätzen 2 bis 5 beziehen 

sich auf die bis zum 6. Februar 2020 bestehenden und die bis 
zum 30. September 2020 gemäß § 21 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Ap-
ril 1991 (BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert worden 
ist, geschaffenen intensivmedizinischen Betten mit maschineller 
Beatmungsmöglichkeit.“

4. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

„§ 4a 
Belegungsquoten in der peripher-stationären Versorgung

(1) Zugelassene Krankenhäuser, die nicht Notfallkrankenhaus 
oder Notfallzentrum sind und über mehr als 59 ordnungsbehörd-
lich zum 30. Juni 2021 genehmigte Betten verfügen, haben bis 
zu 10 Prozent der jeweils genehmigten Betten entsprechend 
Satz 2 mit nicht intensivmedizinisch zu versorgenden Personen 
zu belegen, sobald die Belegungsquote nach § 4 Absatz 2 Satz 1 

Zweite Verordnung
zur Änderung der 

Dritten Krankenhaus-Covid-19-Verordnung
Vom 21. Januar 2022
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